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Grossbanken-Fusion: Die Fusion

1 Die Einleitung

Die Übernahme der CS durch die UBS bringt für die Mitarbeitenden der  
Credit Suisse während der nächsten Monate eine Zeit der Unsicherheit. Denk-
bar ist, dass die Integration der CS auch bei der UBS zu neuen Stellenbe- 
schrieben, Stellenbewerbungsverfahren und Neubesetzungen führen könnte. Es 
wird darum gehen, die besten Talente aus beiden Welten zu verpflichten.

Gesellschaftsrecht / Arbeitsrecht

TEIL 1

Dieser Artikel erschien  
am 03.04.2023 auf LAW.CH®
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Agenda – Teil 1: Die Fusion

1. Einleitung

2. Credit Suisse

• Erhaltung des notwendigen Personals bis zur Umstrukturierung

3. UBS

• Ziele der UBS

• Ziele der UBS bei der CS

4. Getrennte Betriebsführung als Herausforderung der besonderen Art

5. Erfolgsvoraussetzungen

6. Erfolgsfaktoren

• Anpassung der Unternehmenskulturen

• Fusion als Projektmanagement

• Kommunikationsplanung, intern + extern

• Kaderförderung

• Akzeptanzförderung bei den Mitarbeitenden

• Situative Mitarbeiterführung

• Personalauswahlverfahren, intern + extern

• Fairer Personalabbau

7. Fazit
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2 Credit Suisse

Erhaltung des Notwendigen Personals bis zur Umstrukturierung

Zur Aufrechterhaltung des Betriebes wird ein bestimmter Personalstock – unter 
Berücksichtigung der zunehmenden Fluktuationen – notwendig sein.

Es bricht nun für die Mitarbeitenden eine schwierige, belastende und wenig 
planbare Zeit im Berufsleben an.

3 UBS

a Ziele der UBS

Unabdingbares Ziel für die UBS wird es sein, aus dem Firmenzusammenschluss 
die Wertschöpfung zu erhöhen.

b Ziele der UBS bei der CS

Ungeachtet des gesamten Übernahmeprozesses ist die UBS (wie der Bund, die 
SNB und v.a. die Finma) daran interessiert, dass das Tagesgeschäft kompetent 
und ohne Unterbrüche weitergeführt werden kann.

Unausgesprochen ist klar, dass das übernehmende Unternehmen bestimmt, 
wie geführt wird, welche Systeme, Verfahren, Produkte und Dienstleistungen es 
geben wird.
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4 Getrennte Betriebsführung als Heraus- 

 forderung der besonderen Art

Die grösste Herausforderung für das Management auf beiden Seiten besteht 
darin, die beiden Organisationen eine Zeitlang vollständig parallel betreiben 
zu müssen:

• Betriebskontinuitäts-Management

• Es ist die Gefahr zu bannen, dass Headhunter die Talente 
abwerben und so die Weiterführung aller für das Überleben des 
Unternehmens notwendigen Abläufe gefährdet wird (Business 
Continuity Management (BCM)).

• Personalstabilisierung

• Feedback-Kultur einführen

• Auch das Unternehmen hat ein Interesse, zu wissen, wie 
die Mitarbeitenden ihre Zukunft sehen

• Kommunikation über Linienvorgesetzte statt HR-Abteilung

• Der Gang zur meist wenig vom Tagesgeschäft und von 
den Nöten der Mitarbeitenden verstehenden  
HR-Abteilung hat eine examen-ähnliche Wirkung,  
die vermieden werden sollte.

• Je nach Betriebsgrösse sollten die «Personalien» zur  
Chefsache gemacht werden.

5 Erfolgsvoraussetzungen

Für einen Fusionserfolg ist die Erfüllung von zwei Voraussetzungen wichtig:

• Die gute Fusionsvorbereitung und

• der richtige Umgang mit den betroffenen Mitarbeitenden,Feedback- 
Kultur einführen

• d.h. sie informiert in den Fusionsprozess miteinzubeziehen und 
sie so «mitzunehmen».
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6 Erfolgsfaktoren

Für eine erfolgreiche Unternehmensfusion von Betrieben unterschiedlicher 
Kulturen sind folgende Softfaktoren zu beachten:

a. Anpassung der Unternehmenskulturen

b. Fusion als Projektmanagement

c. Kommunikationsplanung, intern + extern

d. Kaderförderung

e. Akzeptanzförderung bei den Mitarbeitenden

f. Situative Mitarbeiterführung

g. Personalauswahlverfahren, intern + extern

h. Fairer Personalabbau

a Anpassung der Unternehmenskulturen

• Die Mitarbeitenden von fusionierenden Unternehmen werden aus 
verschiedenen Welten mit eigenen Unternehmenskulturen zusammenge-
führt.

• Notwendig ist eine systematische Analyse:

• Erhebung und Beschrieb der IST-Situation

• Erstellung eines Soll-Konzepts

• für eine gemeinsame kulturelle Zieldefinition

• für ein passendes Massnahmenprogramm für den Fusions-
verlauf.

b Fusion als Projektmanagement

Nebst eines tragfähigen Integrationskonzepts, einer Analyse der Ausgangslage 
und einer klaren Prioritätensetzung sind herzustellen:

• Passende Projektorganisation

• Klare Strukturen

Seite 8
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• Verständliche Entscheidungswege

• Projektgruppen mit Milestones

• Anforderung an die Projektleitung

• Erforderlich ist eine Projektleitung, die das Vorhaben auch 
wirklich steuert.

• Rahmenbildung

• Die Projektleitung hat einen Rahmen und ein Betriebsklima zu 
bilden, welche eine effiziente, offene und faire Führung des 
Fusionsprojekts erlauben.

• Step by Step

• Die Abläufe sind so zu handhaben, dass das Vorhaben in einem 
kommunizierbaren Rahmen bleibt.

c Kommunikationsplanung, intern + extern

Bei einem Unternehmenszusammenschluss ist das Informationsbedürfnis gross 
und die Kommunikation besonders wichtig: 

• Zielpublikum

• Es möchten wissen, wie es weitergeht:

• Mitarbeiter

• Lieferanten + Dienstleister (für ihre L+L)

• Vermieter

• Kunden

• Sonstige Vertragspartner

• Behörden

• Kommunikationskonzept

• Es ist sobald als nur möglich das Kommunikationskonzept  
aufzustellen und zu verabschieden:

• Kommunikationsformen

• Kommunikationskanäle

• Kommunikationszeitpunkte

• Frühzeitige und regelmässige Information
Seite 9
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• Transparente Ablaufinformation

• Nüchterne und faktenorientierte Kommunikation

• Schlechte Nachrichten sind ebenfalls bekannt zu machen

• Keine Zurückhaltung

• Keine Schönung

• Förderung des interaktiven Dialogs und der Informationsaustausch 
mit intern + extern.

d Kaderförderung

Nicht ausreichend und nicht zielführend ist es, das Kader nur fachlich auf die 
Unter-nehmensfusion vorzubereiten.

Notwendig sind vielmehr:

• Coaching für die neue Funktion

• spezielle Entwicklungs- und Begleitungsangebote

• für die Führung im Fusionsprozess und

• für die Beachtung der Soft Skills.

Solche Massnahmen bilden die wichtige Grundlage für die Entwicklung.

• einer gemeinsamen Führungsidentität und

• die Führungskultur im verschmolzenen Unternehmen.

e Akzeptanzförderung bei den Mitarbeitenden

Das Gelingen einer Fusion hängt von der Akzeptanz der Betroffenen ab.

Wichtig ist deshalb, Bedenken und Meinungen zu hören und zu verstehen.

Hiefür haben das zuständige Kader zu veranlassen:

• Herstellung der interaktiven Kommunikationskanäle während der Inte-
grationsphase

• Hotlines

• Diskussionsforen
https://law.ch/kontakt/bnl/
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• Kreativtage

• Projektbesprechungen

• Einsatz von Change Agents

• Veränderungsprotagonisten

Abbildung 1: Eigenschaften des Change Agents (angelehnt an Grafik ciaramella & partner GmbH; Quelle: kalaidos-fh.ch

Change Agent –Skills für die erfolgreiche Transformation der Personalgewinnung

f Situative Mitarbeiterführung 

Soll der Fusionsnutzen erreicht werden, sind umfassende Veränderungsproz-
esse unumgänglich. Sie treffen alle Beteiligten und stossen manchmal auf  
Ablehnung.

Der Umgang mit dem Widerstand und den Konflikten erfordert einiges: 
https://law.ch/kontakt/bnl/
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• Steuerung der Reaktionen und Verhaltensmuster der Beteiligten zum 
konstruktiven Dialog

• Identifizierung und Einsatz von Veränderungsprotagonisten an 
projektrelevanten Stellen.

• Einbindung von Skeptikern mit konstruktiver Kritik, um diese für 
das Unternehmen nutzbar zu machen.

• Keine zu lange Stille

• Dies führt zu einer Verunsicherung der Mitarbeitenden und macht 
einsam.

• Das Ziel bleibt, gemeinsam statt einsam.

• Die Abläufe müssen für jeden klar werden.

• Keine offen auftretenden Berater

• Auch dies führt zu Verunsicherung.

g Personalauswahlverfahren, intern + extern

Bei der Besetzung und Neuzuordnung der Stellen sollten angewandt werden:

• Feedback- und Beurteilungssysteme und

• professionelle Personalauswahlverfahren.

Zur Vermeidung von Konflikten und Frustrationen bei der Kader-Stellenbe- 
setzung sollten berücksichtigt werden:

• objektivierte Diagnostik- und Auswahlkonzepte

• mit dem Ziel

• „die Besten“ aus beiden Organisationen zu identifizieren und

• diese Talente in die richtige Position zu bringen.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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h Fairer Personalabbau

Bei Unternehmensfusionen denken die Verantwortlichen oft zu kurz.

Beseelt vom Ziel, möglichst bald Kosteneffekte zu erzielen und präsentieren zu 
können, wird der Personalabbau oft überhastet vorgenommen.

Erfolgsentscheidend sind:

• Vorgehens- und Verhaltens-Empfindung der Belegschaft beim Personal-
abbau

• Fairness

• Offenheit und klare Signale

• professioneller Abwicklungsprozess

• Beratungsangebote

• Coaching bezüglich beruflicher Alternativen

• Versetzung

• Sozialplan

• Massenentlassung

• Kündigung

• Aufhebungsvereinbarung.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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7 Fazit

Es ist den am Fusions-Deal Beteiligten ein gutes und v.a. harmonisches Gelingen 
des herausfordernden Vorhabens zu wünschen.

Personalie-Softfaktoren bei der Fusion zweier Unternehmen

• Kulturanalyse

• In der Vorbereitungsphase der Unternehmensfusion sollten identifiziert werden:

• kulturelle Übereinstimmungen;

• Abweichungen.

• Zielkultur

• Primärziel ist die Kultur für das neu entstehende Unternehmens

• Kulturen-Verschmelzung

• Die Verschmelzung der Kulturelemente beider Unternehmen ist das Sekundärziel.

• Fusionsparameter

• Überzeugende Darstellung der Fusions-Kernanliegen.

• Meinungen und Bedenken

• Anhörung der Beteiligten hinsichtlich Meinungen und Bedenken.

• Skeptiker

• Potenzielle Skeptiker und Veränderungsverweigerer sollten bereits im Vorfeld der Fusion abgeholt 
und eingebunden werden.

• Konfliktmanagement bei Widerständen

• Sensitives und erfahrenes Konfliktmanagement für den Fall von Widerständen installieren. 
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• Transaktionsbegleiter

• Identifikation für den Einsatz in der Transaktion

• Experten für die konstruktive Herbeiführung von Klärungen in Entscheidungs- und  
Konfliktsituationen sowie von Innovationen bzw. Neuerungen und Veränderungen im 
persönlichen, organisatorischen, wirtschaftlich-technologischen oder politisch-sozialen  
Bereich, sog. «Change Agents»

• Veränderungsprotagonisten

• Kaderförderung

• Förderung und Ausbildung von Coaches für den Fusionsprozess.

• Kadervorbereitung

• Vorbereitung der Kader für den Umgang mit emotionalen Reaktionen und Softfaktoren bei 
Veränderungen.

• Unterstützung der Kader

• Während des Fusionsprozesses soll die Kader in ihrer Funktion unterstützt werden.

• Meinungen und Bedenken

• Anhörung der Beteiligten hinsichtlich Meinungen und Bedenken.

• Authentische Kommunikation

• Offene, faire und glaubwürdige Kommunikation mit allen Beteiligten.

• Kündigungsalternativen

• Prüfung möglicher Alternativen zu betriebsbedingten Kündigungen

• Versetzung

• Sozialplan

• Freistellung

• Outplacement

• Outplacement

• Beratungs- und Unterstützungsangebote für freigestellte Mitarbeitende.



Grossbanken-Fusion: Der Arbeitnehmerschutz

Gesellschaftsrecht / Arbeitsrecht

TEIL 2
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1 Die Einleitung

Die Übernahme der CS durch die UBS – unabhängig von der Fusionsform 
(Absorption, Vertragsübernahme etc.) – bringt – wie Teil 1 dargelegt – für die 
Mitarbeitenden der Credit Suisse während der nächsten Monate eine Zeit der 
Unsicherheit.

Dieser Artikel erschien  
am 04.04.2023 auf LAW.CH®
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Solche Umstrukturierungen basieren in aller Regel auf dem Fusionsgesetz 
(FusG).

Beim Stellenabbau ist der «Arbeitnehmerschutz», der nachfolgend erläutert 
wird, ein prioritäres und wichtiges Thema.

Agenda – Teil 2: Der Arbeitnehmerschutz

1. Einleitung

2. Schuldnerwechsel wider Willen 

3. Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz

4. Fusions-Variante

• Betriebsübergang bei einer Fusion

• Konsultation Arbeitnehmervertretung

• Gesamtarbeitsvertrag

• Ablehnungsrecht des Arbeitnehmers

5. Spaltungs- oder Vermögensübertragungs-Variante

• Sicherstellung und solidarische Haftung

• Arbeitnehmerschutzbestimmungen im Besonderen

• Ablehnungsrecht des Arbeitnehmers

• Veränderung und Absicherung

• Praktische Massnahmen zur Klärung fluider Punkte

6. Fazit

2 Schuldnerwechsel wider Willen

Es ist denkbar, dass sich durch Fusion oder Vermögensübertragung das 
Haftungssubstrat der übertragenden oder der übernehmenden Gesellschaft und 
damit deren Bonität verändert. Eine solche Änderung führt unter Umständen 
gegen den Willen der anderen Vertragspartei zu einem Schuldnerwechsel.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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3 Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz

Der Gesetzgeber hat trotz Umstrukturierungserleichterungen an den Gläubige 
und Arbeitnehmerschutz gedacht und zur Absicherung solcher Risiken 
Gläubigerschutzbestimmungen vorgesehen. 

4 Fusions-Variante

a Betriebsübergang bei einer Fusion 

Bei einem fusionsweisen Betriebsübergang nach OR 333 gehen die mit dem 
Betrieb resp. Betriebsteil verbundenen Arbeitsverhältnisse auf den Erwerber 
über, es sei denn, ein Arbeitnehmer lehne den Übergang ab.

Liegt ein Transfer-Tatbestand nach Fusionsgesetz vor (Fusion, Spaltung, Ver- 
mögensübertragung), finden die Bestimmungen in OR 333 ebenfalls An- 
wendung (FusG 27, 49, 76).

Bei einer Übertragung des Betriebes oder eines Betriebsteils während einer 
Nachlassstundung im Rahmen eines Konkurses oder Nachlassvertrages durch 
Vermögensabtretung übertragen, geht das Arbeitsverhältnis auf den Erwerber 
über, sofern der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt. Mit Ausnahme 
von Abs. 3 von OR 333 werden die Bestimmungen in OR 333 und 333a 
sinngemäss angewandt (OR 333b).

b Konsultation Arbeitnehmervertretung

Der übertragende Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung, oder, falls es 
keine solche gibt, die Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Vollzug des Übergangs 
zu informieren über (OR 333a):

• den Grund des Übergangs und

• die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für 
die Arbeitnehmer.

Sind Massnahmen beabsichtigt, welche die Arbeitnehmer betreffen, sind die 
Arbeitnehmer resp. die Arbeitnehmervertretung rechtzeitig vor dem Entscheid 
über die Massnahmen zu informieren.

https://law.ch/kontakt/bnl/



Gesetzesartikel 
Art. 27 FusG
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c Gesamtarbeitsvertrag

Ist auf das übertragene Arbeitsverhältnis ein Gesamtarbeitsvertrag anwend-
bar, muss der Erwerber diesen während eines Jahres einhalten, sofern er nicht 
vorher abläuft oder durch Kündigung endet (OR 333 Abs. 1bis).

d Ablehnungsrecht des Arbeitnehmers

Die vom Betriebsübergang betroffenen Arbeitnehmer haben das Recht, den 
Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse abzulehnen (OR 333 Abs. 1):

• Die Ablehnungserklärung des Arbeitnehmers kann grundsätzlich formlos 
erfolgen.

• Aus Beweisgründen wird eine schriftliche Erklärung empfohlen.

• Grund des Übergangs und

• Vor dem Betriebsübergang

• an den bisherigen Arbeitgeber / Veräusserer

• Nach dem Betriebsübergang

• an den Erwerber.

Lehnt ein Arbeitnehmer den Übergang seines Arbeitsverhältnisses ab, gilt sein 
Arbeitsverhältnis nach Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist, frühestens 
jedoch im Zeitpunkt des Betriebsübergangs, als aufgelöst (OR 333 Abs. 2).

Art. 27 FusG   

Übergang der Arbeitsverhältnisse, Sicherstellung und  
persönliche Haftung

1 Für den Übergang der Arbeitsverhältnisse auf die übernehmende Gesellschaft 
findet Artikel 333 des OR Anwendung.

2 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der an der Fusion beteiligten 
Gesellschaften können gemäss Artikel 25 die Sicherstellung ihrer Forderungen 
aus Arbeitsvertrag verlangen, die bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das 
Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder, bei Ableh-
nung des Übergangs, von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer been-
digt wird.
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3 Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft, die 
vor der Fusion für deren Verbindlichkeiten hafteten, bleiben für alle Verbindlich-
keiten aus Arbeitsvertrag haftbar, die bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den 
das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder, bei 
Ablehnung des Übergangs, von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer 
beendigt wird.

Art. 28 FusG   

Konsultation der Arbeitnehmervertretung 

1 Für die Konsultation der Arbeitnehmervertretung findet für die übertragende 
wie auch für die übernehmende Gesellschaft Artikel 333a des OR Anwend-
ung.

2 Die Konsultation muss vor der Beschlussfassung gemäss Artikel 18 erfolgen. 
Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan muss die Generalversammlung 
anlässlich der Beschlussfassung über das Ergebnis der Konsultation informieren.

3 Werden die Vorschriften der Absätze 1 und 2 nicht eingehalten, so kann 
die Arbeitnehmervertretung vom Gericht verlangen, dass es die Eintragung der 
Fusion ins Handelsregister untersagt.

4 Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf übernehmende Gesellschaften 
mit Sitz im Ausland.

F. Übergang des Arbeitsverhältnisses

1. Wirkungen

Art. 333 OR

1 Überträgt der Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf einen Drit-
ten, so geht das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten mit dem Tage 
der Betriebsnachfolge auf den Erwerber über, sofern der Arbeitnehmer den 
Übergang nicht ablehnt.

1bis Ist auf das übertragene Arbeitsverhältnis ein Gesamtarbeitsvertrag anwend-
bar, so muss der Erwerber diesen während eines Jahres einhalten, sofern er 
nicht vorher abläuft oder infolge Kündigung endet.

2 Bei Ablehnung des Überganges wird das Arbeitsverhältnis auf den Ablauf 
der gesetzlichen Kündigungsfrist aufgelöst; der Erwerber des Betriebes und der 
Arbeitnehmer sind bis dahin zur Erfüllung des Vertrages verpflichtet.

Gesetzesartikel 
Art. 28 FusG

Gesetzesartikel 
Art. 333 OR
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3 Der bisherige Arbeitgeber und der Erwerber des Betriebes haften solidarisch 
für die Forderungen des Arbeitnehmers, die vor dem Übergang fällig geworden 
sind und die nachher bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeit-
sverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder bei Ablehnung des 
Überganges durch den Arbeitnehmer beendigt wird.

4 Im übrigen ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, die Rechte aus dem Arbeit-
sverhältnis auf einen Dritten zu übertragen, sofern nichts anderes verabredet ist 
oder sich aus den Umständen ergibt.

2. Konsultation der Arbeitnehmervertretung

Art. 333a OR

1 Überträgt ein Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf einen Drit-
ten, so hat er die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die 
Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Vollzug des Übergangs zu informieren über:

1. den Grund des Übergangs;

2. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für 
die Arbeitnehmer.

2 Sind infolge des Übergangs Massnahmen beabsichtigt, welche die Arbeitneh-
mer betreffen, so ist die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, 
sind die Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Entscheid über diese Massnahmen 
zu konsultieren.

3. Betriebsübergang bei Insolvenz 

Art. 333b OR

Wird der Betrieb oder der Betriebsteil während einer Nachlassstundung, im 
Rahmen eines Konkurses oder eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtre-
tung übertragen, so geht das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten 
auf den Erwerber über, wenn dies mit dem Erwerber so vereinbart wurde und 
der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt. Im Übrigen gelten die Artikel 
333, ausgenommen dessen Absatz 3, und 333a sinngemäss.

Gesetzesartikel 
Art. 333a OR

Gesetzesartikel 
Art. 333b OR
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5 Spaltungs- oder Vermögensübertragungs-Variante

a Sicherstellung + solidarische Haftung

• Sicherstellung der Forderungen

• Spaltungs-Variante

• Schuldenruf-Pflicht der Banken

• Frist zur Sicherstellungsaufforderung durch den Gläubiger: 
binnen 2 Monate (FusG 46 Abs. 1), ab Aufforderung

• Vermögensübertragungs-Variante

• Keine Pflicht zum Schuldenruf der Banken

• Frist zur Sicherstellungsaufforderung durch den Gläubiger: 
binnen 2 Monate (FusG 46 Abs. 1), ab Handelsregistere-
intrag

• Ausnahme von der Sicherstellungspflicht

• Dispensation von der Sicherstellung, wenn die Gesellschaft 
nachweist, dass keine Gefährdung bestehe (FusG 46 Abs. 
2)

• Alternative zur Sicherstellung

• Erfüllung der Forderung (FusG 46 Abs. 3)

• Solidarische Haftung

• Spaltungs-Variante

• Die Solidarhaftung erstreckt sich auf die Dauer der 
Verjährungsfrist der Gläubiger- oder Arbeitnehmer-
forderung

• Vermögensübertragungs-Variante

• Ansprüche gegen den übertragenden Rechtsträger 
verjähren spätestens drei Jahre nach der Veröffentlichung 
der Vermögensübertragung, FusG 75 Abs. 2) 

https://law.ch/kontakt/bnl/
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b Arbeitnehmerschutzbestimmungen im Besonderen

Als Arbeitnehmerschutz bei einer solchen Umstrukturierung ist vorgesehen:

• Bestimmungen zum Übergang des Arbeitsverhältnisses

• Gegenstand

• Alle arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
nach Obligationenrecht

• Im Falle einer mit der Umstrukturierung verbundenen 
Massentlassung gelten die allgemeinen Massenent-
lassungsregeln

• Arbeitsrechtliche Nebenfolgen

• Obwohl in der Umstrukturierungsgesetzgebung die sozial-, 
ausländer- und steuerrechtlichen Aspekte nicht berück-
sichtigt werden, sind diese gleichwohl zu beachten

• Es wird sich weisen müssen, ob angesichts der 
verschärften Einwanderungserlasse und –Praxis in einer 
„Switzerland-Entity“ ein gleiches Mass an ausländischen 
Arbeitnehmern beschäftigt werden kann, wie ehemals in 
einer „Global Bank“

• Information und Konsultation der Arbeitnehmervertretung

• Adressaten

• Arbeitnehmervertretung(en)

• bei Unternehmen ohne Arbeitnehmervertretung:  
alle Arbeitnehmer

• Konsultationszeitpunkt

• vor Fassung des Umstrukturierungsbeschlusses

• Rechtsbehelf der Arbeitnehmer

• Begehren bei Gericht, die Eintragung der Umstrukturierung 
im Handelsregister zu untersagen (sog. Handelsregister-
sperre)

• Angesichts der weitreichenden Folgen einer Handelsregis-
tersperre ist dem Arbeitgeber zu empfehlen, die Informa-
tions- und Konsultationsrechte der Arbeitnehmervertretun-
gen bzw. Arbeitnehmer zu wahren

https://law.ch/kontakt/bnl/
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• Sicherstellung der Forderungen aus dem Arbeitsvertrag

• Voraussetzung

• Verschlechterung Arbeitgeberbonität

• Arbeitnehmerrecht

• Recht auf Sicherstellung seiner Forderungen aus dem 
Arbeitsverhältnis bis zur Fälligkeit bzw. bis zur Ablehnung 
des Übergangs bzw. bis zur ordentlichen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses

• Arbeitgeberrecht

• Recht auf Nachweis, dass die Forderungserfüllung nicht 
gefährdet sei.

c Ablehnungsrecht des Arbeitnehmers

Der Arbeitnehmer hat das Recht, den Übergang des Arbeitsverhältnisses abzu-
lehnen und das Arbeitsverhältnis auf den Ablauf der gesetzlichen Kündigungs-
frist aufzulösen. Das Ablehnungsrecht ist an keine gesetzliche Frist gebunden. In 
der Praxis wird davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber nach Abschluss des 
Konsultationsverfahrens dem Arbeitnehmer eine Frist von einem Monat setzen 
darf, binnen der er den Übergang des Arbeitsverhältnisses ablehnen darf.

d Veränderung und Absicherung

Übertragende und übernehmende Gesellschaft haben in der Folge verschie-
dene Schicksale, erfahrungsgemäss verschiedene Organe und es können 
sich auch unterschiedliche Unternehmenskulturen entwickeln. Die über- 
tragende Gesellschaft fühlt sich dem nicht mehr bei ihr arbeitendem Personal 
weniger verpflichtet, als wenn sie mit diesem noch operabel tätig sein muss. 
Auch wird sich mit der Zeit niemand mehr an den „übertragenen Mitarbeiter“ 
und seine Fähigkeiten und Vorzüge erinnern und eine Qualifikation von Leistung 
und Verhalten vornehmen können. Dem Arbeitnehmer ist empfohlen, seine Ab- 
sicherungen wie bei einem Stellenwechsel vorzunehmen (siehe Box). Nicht 
im Umstrukturierungsprozess geregelt sind sodann bestimmte praktische, aber 
sich unmittelbar auf den Arbeitnehmer auswirkende Themen. Der Arbeitnehmer 
muss sich überlegen, ob er die Initiative ergreifen und die Themen beim neuen 
Arbeitgeber ansprechen will, sofern und soweit dieser ihm nicht zuvor kommt 
(siehe Box).

https://law.ch/kontakt/bnl/
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e Praktische Massnahmen zur Klärung fluider Punkte



Seite 26

Jeder Arbeitnehmer muss für sich entscheiden, ob der (neue) Arbeitgeber die 
Klärungsabsichten des Arbeitnehmers als Misstrauen empfinden wird.

6 Fazit

Aus Rechtssicherheitsgründen wickelt sich der Übergang des Arbeitsverhält-
nisses binnen kurzer Zeit ab. Verpasst der Arbeitnehmer die Wahrung seiner 
„Umstrukturierungsrechte“, bleibt ihm immer noch die Möglichkeit, sich durch 
ordentliche Kündigung vom „neuen Arbeitgeber“ zu trennen und sein Glück bei 
einem andern Arbeitgeber zu suchen.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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1 Die Einleitung

Die Übernahme der CS durch die UBS – unabhängig von der Fusionsform 
(Absorption, Vertragsübernahme etc.) – bringt – wie Teil 1 dargelegt – für die 
Mitarbeitenden der Credit Suisse während der nächsten Monate eine Zeit der 
Unsicherheit.

Die mildeste Veränderungsform für die Arbeitsverhältnisse ist eine «Ver- 
setzung», die nachfolgend kurz erläutert wird.

Dieser Artikel erschien  
am 05.04.2023 auf LAW.CH®
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Agenda – Teil 3: Die Arbeitnehmerversetzung

1. Einleitung

2. Versetzungs-Definition

3. Versetzungs-Arten

4. Arbeits-Funktion

5. Änderung der Arbeitsfunktion

6. Weisungsbedingte Versetzung

7. Änderungskündigung

8. Arbeitsplatz-Versetzung / Checkliste

9. Fazit

2 Versetzungs-Definition

• Die Versetzung stellt ein arbeitsorganisatorisches Mittel dar,um 
veränderten Verhältnissen im Arbeitsbereich, am Arbeitsplatz und  
hier beim Unternehmen Rechnung zu tragen.

• Je nach der Art der Versetzung wird auch gesprochen von:

• Arbeitsortswechsel

• Stellungswechsel

• Funktionswechsel

• Kettenversetzung

https://law.ch/kontakt/bnl/



Seite 29

3 Versetzungs-Arten

• Horizontale Versetzung

• Bei einer Versetzung an eine andere, gleichwertige Arbeitsstelle 
wird von horizontaler Versetzung gesprochen.

• Vertikale Versetzung

• Die Versetzung in eine geringer- oder höherwertige Arbeitsstelle 
wird als vertikale Versetzung bezeichnet.

• Kettenversetzung

• Im Falle einer Versetzung innerhalb der Organisation, d.h. zum 
Beispiel zur internen Personalbeschaffung, kann eine sog. Ketten-
versetzung vorliegen.

4 Arbeits-Funktion

In den Arbeitsverträgen enthalten in aller Regel die Umschreibung einer Funk-
tion des Arbeitnehmers. An dieser verabredeten Arbeitsfunktion orientiert sich 
eine Versetzung.

Aufgrund dieser Funktionsabrede ist auch zu beurteilen, ob eine Versetzung in 
eine gleichwertige Stelle erfolgt (horizontale Versetzung) bzw., ob die Versetzu-
ng in eine geringer- oder höherwertige Arbeitsstelle erfolgt.

5 Änderung der Arbeitsfunktion

Weicht die neue Stelle von der im Arbeitsvertrag vereinbarten Funktion ab (verti-
kale Versetzung), ist eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit 
einer Vertragsänderung notwendig.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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6 Weisungsbedingte Versetzung

Ist keine Funktion arbeitsvertraglich verabredet oder erfolgt die Versetzu-
ng an eine gleichwertige Stelle (horizontale Versetzung), kann das sog.  
«Direktionsrecht» des Arbeitgebers (Weisungsrecht) für eine rechtsgültige 
Versetzung ausreichen.

Für eine Beurteilung ist stets der individuell konkrete Einzelfall massgebend.

7 Änderungskündigung

Für die Anpassung des Arbeitsvertrages an die aktuellen Betriebsbedürfnisse 
kann auch eine Änderungskündigung zulässig sein.

Für eine Änderungskündigung sind aber die speziellen Anforderungen zu 

beachten:

• Zeitlich getrennte Kündigung und Antrag auf Vertragsänderung

• Kündigung und Antrag auf Vertragsänderung dürfen nicht ultimativ sein.

Vgl. ferner:

• https://law.ch/lawinfo/aenderungskuendigung/

https://law.ch/kontakt/bnl/
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Checkliste: Arbeitsplatz-Versetzung

Die Versetzung des Arbeitnehmers von einem Arbeitsplatz zu einem andern 
innerhalb des gleichen Betriebs ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

• Betriebliche Gründe

• Keine Lohnkürzung.

Gibt es keine personenbezogenen Versetzungs-Gründe, ist auf die Funktion des 
Arbeitnehmers zu achten (keine Rückstufung).

Quelle: https://law.ch/lawinfo/versetzung/checklisten/

8 Arbeitsplatz-Versetzung / Checkliste

Für Betroffene könnte folgende Checkliste hilfreich sein:

8 Fazit

Im konkreten Fall wird sich weisen, ob die gleiche Arbeit in anderen Umgebung 
stattfinden soll und wie die Versetzung motiviert wird, entweder einvernehmlich, 
durch Weisung oder gar durch Änderungskündigung.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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1 Die Einleitung

Die Übernahme der CS durch die UBS – unabhängig von der Fusionsform 
(Absorption, Vertragsübernahme etc.) – bringt – wie Teil 1 dargelegt – für die 
Mitarbeitenden der Credit Suisse während der nächsten Monate eine Zeit der 
Unsicherheit.

Dieser Artikel erschien  
am 06.04.2023 auf LAW.CH®
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Agenda – Teil 4: Der Arbeitsvertragsanpassungen

1. Einleitung

2. Anpassung von Arbeitsbedingungen

3. Anpassungsschranken

4. Inhaltsschranken

• Zwingende und teilzwingende Arbeitsvertragsvorschriften

• Verzichtsverbot

• Tragung des Betriebsrisikos Arbeitgebersache

5. Anpassungsinstrumente

• Gleichbehandlungsgebot

• Änderungsinstrumente

• Effizienzsteigerungsmittel

6. Fazit

2 Anpassung von Arbeitsbedingungen

Eine Senkung der Personalkosten kann auch durch die Anpassung der Arbeit-
sbedingungen bzw. der Arbeitskonditionen erfolgen.

Zu berücksichtigen sind dabei Anpassungsschranken.

3 Anpassungsschranken 

Bei der Einführung resp. Umsetzung der Anpassungen von Arbeitsbedingungen 
sind zwei Schranken zu beachten:

Die zweitmildeste Veränderungsform für die Arbeitsverhältnisse ist eine «Vertrag-
sanpassung», die nachfolgend kurz erläutert wird.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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• Inhaltsschranken

• Zu berücksichtigen sind bei der Anpassung des Arbeitsvertrags 
Schranken zum Inhalt

• Anpassungsinstrumente

• Sodann ist die Art und Weise der Ver tragsanpassung zu  
beachten.

4 Inhaltsschranken 

Inhaltliche Anpassungen sind nur innerhalb der Schranken der allgemeinen 
Rechtsordnung möglich (vgl. OR 19 Abs. 1).

a Zwingende und teilzwingende Arbeitsvertragsvorschriften

E. Inhalt des Vertrages

I. Bestimmung des Inhaltes

Art. 19 OR 

1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig 
festgestellt werden.

2 Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur 
zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die 
Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die 
guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.

Gesetzesartikel 
Art. 19 OR

https://law.ch/kontakt/bnl/

Die Inhaltsfreiheit im Arbeitsrecht wird be sonders eingeschränkt durch:

• die zwingenden und teilzwingenden Vorschriften des Arbeitsvertrags-
rechts (vgl. OR 361 f.)

• das Arbeitsschutzrecht

• Gesamtarbeitsverträge (GAV)

• Betriebsordnungen, sofern und soweit sie Arbeitsbedingungen regeln.
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E. Inhalt des Vertrages

I. Bestimmung des Inhaltes

Art. 361 OR 

1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von 
den folgenden Vorschriften weder zuungunsten des Arbeitgebers noch des 
Arbeitnehmers abgewichen werden:

Artikel 321c Absatz 1 (Überstundenarbeit)

Artikel 323 Absatz 4 (Vorschuss)

Artikel 323b Absatz 2 (Verrechnung mit Gegenforderungen)

Artikel 325  Absatz 2 (Abtretung und Verpfändung von  
  Lohnforderungen)

Artikel 326 Absatz 2 (Zuweisung von Arbeit)

Artikel 329d Absätze 2 und 3 (Ferienlohn)

Artikel 331 Absätze 1 und 2 (Zuwendungen für die Personalfürsorge)

Artikel 331b (Abtretung und Verpfändung von Forderungen auf  
  Vorsorgeleistungen)

…

Artikel 334 Absatz 3 (Kündigung beim langjährigen Arbeitsverhältnis)

Artikel 335 (Kündigung des Arbeitsverhältnisses)

Artikel 335k (Sozialplan während eines Konkurs- oder eines  
  Nachlassverfahrens)

Artikel 336 Absatz 1 (Missbräuchliche Kündigung)

Artikel 336a (Entschädigung bei missbräuchlicher Kündigung)

Artikel 336b (Geltendmachung der Entschädigung)

Artikel 336d (Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitnehmer)

Artikel 337 Absätze 1 und 2 (Fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen)

Gesetzesartikel 
Art. 361 OR
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Artikel 337b Absatz 1 (Folgen bei gerechtfertigter Auflösung)

Artikel 337d (Folgen bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder Verlassen der  
  Arbeitsstelle)

Artikel 339 Absatz 1 (Fälligkeit der Forderungen)

Artikel 339a (Rückgabepflichten)

Artikel 340b Absätze 1 und 2 (Folgen der Übertretung des  
  Konkurrenzverbotes)

Artikel 342 Absatz 2 (Zivilrechtliche Wirkungen des öffentlichen Rechts)

…

Artikel 346 (Vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages)

Artikel 349c Absatz 3 (Verhinderung an der Reisetätigkeit)

Artikel 350 (Besondere Kündigung)

Artikel 350a Absatz 2 (Rückgabepflichten).

B. Unabänderlichkeit zuungunsten des Arbeitnehmers 

Art. 362 OR

1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von 
den folgenden Vorschriften nicht zuungunsten der Arbeitnehmerin oder des 
Arbeitnehmers abgewichen werden:228

Artikel 321e (Haftung des Arbeitnehmers)

Artikel 322a Absätze 2 und 3 (Anteil am Geschäftsergebnis)

Artikel 322b Absätze 1 und 2 (Entstehung des Provisionsanspruchs)

Artikel 322c (Provisionsabrechnung)

Artikel 323b Absatz 1 zweiter Satz (Lohnabrechnung)

Artikel 324 (Lohn bei Annahmeverzug des Arbeitgebers)

Artikel 324a Absätze 1 und 3 (Lohn bei Verhinderung des Arbeitnehmers)

Artikel 324b (Lohn bei obligatorischer Versicherung des Arbeitnehmers)

Artikel 326 Absätze 1, 3 und 4 (Akkordlohnarbeit)

Gesetzesartikel 
Art. 362 OR
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Artikel 326a (Akkordlohn)

Artikel 327a Absatz 1 (Auslagenersatz im Allgemeinen)

Artikel 327b Absatz 1 (Auslagenersatz bei Motorfahrzeug)

Artikel 327c Absatz 2 (Vorschuss für Auslagen)

Artikel 328 (Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers im Allgemeinen)

Artikel 328a (Schutz der Persönlichkeit bei Hausgemeinschaft)

Artikel 328b (Schutz der Persönlichkeit bei der Bearbeitung von  
  Personendaten)

Artikel 329 Absätze 1, 2 und 3 (Freizeit)

Artikel 329a Absätze 1 und 3 (Dauer der Ferien)

Artikel 329b Absätze 2 und 3 (Kürzung der Ferien)

Artikel 329c (Zusammenhang und Zeitpunkt der Ferien)

Artikel 329d Absatz 1 (Ferienlohn)

Artikel 329e Absätze 1 und 3 (Jugendurlaub)

Artikel 329f (Mutterschaftsurlaub)

Artikel 329g (Vaterschaftsurlaub)

Artikel 329h (Urlaub für die Betreuung von Angehörigen)

Artikel 329i (Urlaub für die Betreuung eines wegen Krankheit oder Unfall  
  gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes)

Artikel 329j (Adoptionsurlaub)

Artikel 330 Absätze 1, 3 und 4 (Kaution)

Artikel 330a (Zeugnis)

Artikel 331 Absätze 3 und 4 (Beitragsleistung und Auskunftspflicht bei  
  Personalfürsorge)

Artikel 331a (Beginn und Ende des Vorsorgeschutzes)

…

Artikel 332 Absatz 4 (Vergütung bei Erfindungen)

Artikel 333 Absatz 3 (Haftung bei Übergang des Arbeitsverhältnisses)
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Artikel 335c Absatz 3 (Kündigungsfristen)

Artikel 335i (Verhandlungspflicht zwecks Abschlusses eines Sozialplans)

Artikel 335j (Aufstellung des Sozialplans durch ein Schiedsgericht)

Artikel 336 Absatz 2 (Missbräuchliche Kündigung durch den  
  Arbeitgeber)

Artikel 336c (Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitgeber)

Artikel 337a (Fristlose Auflösung wegen Lohngefährdung)

Artikel 337c Absatz 1 (Folgen bei ungerechtfertigter Entlassung)

Artikel 338 (Tod des Arbeitnehmers)

Artikel 338a (Tod des Arbeitgebers)

Artikel 339b (Voraussetzungen der Abgangsentschädigung)

Artikel 339d (Ersatzleistungen)

Artikel 340 Absatz 1 (Voraussetzungen des Konkurrenzverbotes)

Artikel 340a Absatz 1 (Beschränkung des Konkurrenzverbotes)

Artikel 340c (Wegfall des Konkurrenzverbotes)

Artikel 341 Absatz 1 (Unverzichtbarkeit)

Artikel 345a (Pflichten des Lehrmeisters)

Artikel 346a (Lehrzeugnis)

Artikel 349a Absatz 1 (Lohn des Handelsreisenden)

Artikel 349b Absatz 3 (Ausrichtung der Provision)

Artikel 349c Absatz 1 (Lohn bei Verhinderung an der Reisetätigkeit)

Artikel 349e Absatz 1 (Retentionsrecht des Handelsreisenden)

Artikel 350a Absatz 1 (Provision bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses)

Artikel 352a Absatz 3 (Haftung des Heimarbeitnehmers)

Artikel 353 (Abnahme des Arbeitserzeugnisses)

Artikel 353a (Ausrichtung des Lohnes)

Artikel 353b Absatz 1 (Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung).
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b Verzichtsverbot

Sodann ist von den Beteiligten das Verzichtsverbot (vgl. OR 341 OR), wonach 
der Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Mona-
ts nach dessen Beendigung auf bestimmte Forderungen nicht verzichten kann, 
besonders zu beachten.

Art. 341 OR

1 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen 
Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabding-
baren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines 
Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten.

2 Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus 
dem Arbeitsverhältnis anwendbar.

c Tragung des Betriebsrisikos Arbeitgebersache

Bei Arbeitsvertragsanpassungen im Allgemeinen und bei Sanierungen im 
Besonderen ist zu beachten, dass grundsätzlich der Arbeitgeber das wirtschaft-
liche, finanzielle und betriebliche Unternehmensrisiko (sog. „Betriebsrisiko“) zu 
tragen hat.

5 Inhaltsschranken 

a Gleichbehandlungsangebot

Zu beachten ist sodann das Gleichbehandlungsgebot.

b Änderungsinstrumente

Eine Änderung der Arbeitsbedingungen kann grundsätzlich auf fünf Arten  
erfolgen:

• Einvernehmen

• Im Einvernehmen ist eine Vertragsanpassung grundsätzlich jeder-
zeit und formlos möglich.

Gesetzesartikel 
Art. 341 OR

https://law.ch/kontakt/bnl/
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• Änderungskündigung / Arten

• Eigentliche Änderungskündigung

• Der Arbeitgeber kann, um seinem Willen zur Vertragsan-
passung Nachachtung zu verschaffen, seine Änderung-
sofferte für den Fall der Ablehnung mit einer Kündigung 
verbinden.

• https://law.ch/lawinfo/aenderungskuendigung/

• Uneigentliche Änderungskündigung

• Der Arbeitgeber droht zumindest mit einer Änderungskün-
digung.

• Weisungsrecht

• Der Arbeitgeber kann aufgrund seines Weisungsrechts (vgl. OR 
321d) gewisse Änderungen der Arbeitsbedingungen durchset-
zen.

• https://law.ch/lawinfo/arbeitgeberweisungen/
elemente-der-weisungen/

• Vertragliche Vorbehalte

• Innerhalb enger Grenzen ist es grundsätzlich zulässig, der Arbe-
itgeber ver tragliche Vorbehalte in den geänderten Arbeitsvertrag 
aufnimmt, wonach er ohne weiteres Einverständnis des Arbeit-
nehmers zur Änderung von Arbeitsbedingungen berechtigt ist.

• Clausula rebus sic stantibus

• Erfüllte Anforderungen vorausgesetzt, ist eine richterliche 
Anpassung des Arbeitsver trags gestützt auf das Institut der  
clausula rebus sic stantibus möglich.

B. Unabänderlichkeit zuungunsten des Arbeitnehmers 

Art. 341d OR

1 Der Arbeitgeber kann über die Ausführung der Arbeit und das Verhalten der 
Arbeitnehmer im Betrieb oder Haushalt allgemeine Anordnungen erlassen und 
ihnen besondere Weisungen erteilen.

2 Der Arbeitnehmer hat die allgemeinen Anordnungen des Arbeitgebers und 
die ihm erteilten besonderen Weisungen nach Treu und Glauben zu befolgen.

Gesetzesartikel 
Art. 341d OR
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c Effizienzsteigerungsmittel

Als Mittel zur Effizienzsteigerung können in Betracht kommen:

• Lohnkürzungen

• Lohnkürzungen können vom Arbeitgeber nicht einseitig durch-
gesetzt werden; es ist ein Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer 
notwendig.

• Lohnzahlung in Fremdwährung

• Je nach den konkreten Verhältnissen (zB Grenzgänger, Expats 
usw.) ist die Vereinbarung der Lohnzahlung in Fremdwährung 
denkbar.

• Streichung von Gratifikationen

• Die Kürzung bzw. Streichung von Gratifikation hängt davon, ob 
inwiefern im konkreten Einzelfall ein verbindlicher Anspruch auf 
deren Auszahlung besteht.

• Änderung der Arbeitszeit

• Die (dauernde oder vorübergehende) Änderung der Arbeitszeit, 
v.a. bei der Dauer, kann zu einer willkommenen Effizienzstei-
gerung führen:

• Anordnung von Überstunden durch den Arbeitgeber

• Kurzarbeit (mit Zustimmung des Arbeitnehmers)

• Anordnung von Ferien und / oder Überstunden-Kompensationen

• Die An ordnung von Ferien und / oder die Kompensation von 
Überstunden durch Freizeit kann für beide Parteien nützlich sein.

• Zuweisung anderer Arbeiten / neuer Arbeitsort

• Die Zuwei sung anderer Arbeiten und/oder neuer Arbeitsorte 
(Versetzung; siehe Teil 3) kann dem Arbeitgeber bei der Reorgan-
isation entgegenkommen.

Hiezu ist aber ein Hinweis bzw. Vorbehalt notwendig:

• Hat der Arbeitnehmer im Falle der Unternehmenssanierung einer 
Vertragsverschlechterung zugestimmt, kann es sein, dass er bei einer 
späteren Kündigung u.U. Anspruch auf die ver zichtete Leistung hat.

https://law.ch/kontakt/bnl/



Seite 42

6 Fazit 

Arbeitsvertragsanpassungen können ein probates Mittel sein, um dem Arbeitge-
ber in für ihn wichtigen Punkten entgegenzukommen. Der Arbeitnehmer beze-
ugt damit seine Solidarität zum Arbeitgeber und bekundet damit, dass er in 
schwierigen Zeiten an Bord bleibt. Dies verdankt der Arbeitgeber, sofern und 
soweit möglich, mit der Vermeidung eines Stellenabbaus bzw. meistens mit der 
Abstandnahme von einer Arbeitsvertragskündigung.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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1 Die Einleitung

Die Übernahme der CS durch die UBS – unabhängig von der Fusionsform 
(Absorption, Vertragsübernahme etc.) – bringt – wie Teil 1 dargelegt – für die 
Mitarbeitenden der Credit Suisse während der nächsten Monate eine Zeit der 
Unsicherheit.

Dieser Artikel erschien  
am 11.04.2023 auf LAW.CH®
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Der Personalabbau ist nach der in Teil 3 behandelten Arbeitnehmerversetz- 
ung der nächst gravierendere Einschnitt ins Personalwesen eines Unternehmens.
wird.

2 Personalabbau-Definition

Der Personalabbau, teils auch Personalfreisetzung bezeichnet, umfasst alle 
Massnahmen, mit denen Personal reduziert wird.

3 Personalabbau als Veränderungsprozess

Beim Zusammengehen von Unternehmen der gleichen Branche sind in den 
gleichen Tätigkeitsbereichen und v.a. bei Zweigniederlassungen in den  
gleichen Städten und Gemeinden Personalrestrukturierungsmassnahmen  
beinahe unumgänglich.

Agenda – Teil 5: Der Personalabbau

1. Einleitung

2. Personalabbau-Definition

3. Personalabbau als Veränderungsprozess

4. Vermeidung oder Milderung des Personalabbaus

5. Networking

6. Bewerbung beim Fusionsunternehmen

7. Personalentscheide

8. Entlassung

9. Sozialplan

10. Outplacement

11. Fazit

https://law.ch/kontakt/bnl/
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Das Kader muss die Rationalisierung und den Abbau der so entstehenden Über-
kapazitäten nutzen

https://law.ch/kontakt/bnl/

Zur Vermeidung oder Milderung des Personalabbaus stehen Unternehmen 
mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Bei grösseren Redimensionierungsvorhaben stehen meistens im Vordergrund:

• Einstellungsstopp

• Umschulung für den Transfer in Unternehmensbereiche mit Personalman-
gel. 

Überstundenabbau und Arbeitszeitmodelle greifen in solchen Fällen meistens 
zu kurz.

Die durch eine Unternehmensfusion erforderlichen Strukturanpassungen 
erfordern in der Regel ein schnelles Umsetzungstempo, weshalb meistens 
Entlassungen unumgänglich sind.

5 Networking

Wer nicht entlassen werden bzw. beim umstrukturierungsbetroffenen Arbeit- 
geber bleiben will, hat sein Networking zu intensivieren.

Oft bestehen in Grossbetrieben und Banken sog. «Seilschaften», d.h. Teams, 
die mit einem Vorgesetzten gut zusammenarbeiten und die Vor- und Nachteile 
der Partizipanten kennen. Manchmal wechseln sogar ganze Teams mit ihrem 
Vorgesetzten.

Die fleissigen und sich der eigenen Leistung verpflichtet fühlenden Mitarbeiter 
sind meistens schlechter vernetzt, als die sich ihrer Defizite instinktiv bewussten, 
minderbefähigten oder leistungsunwilligen Mitarbeiter, die ihre Kommunika-
tionsfähigkeit nutzen.

4 Vermeidung oder Milderung des Personalabbaus
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6 Bewerbung beim Fusionsunternehmen

Heute wird Entlassungspraxis zum Teil mit (internen und externen) Bewerbungen 
für Neuanstellungen gepaart, um

• die aktuelle Ausbildung und Erfahrung des (bisherigen) Mitarbeiters up 
to date zur Verfügung zu haben;

• die Bereitschaft eines internen oder externen Bewerbers zu prüfen, die 
neue Strategie und Herausforderung anzunehmen;

• teure, träge gewordene bisherige Führungskräfte durch jüngere, 
aufstrebende, günstigere Nachwuchskräfte (von intern oder extern) zu 
ersetzen;

• neue Anstellungskonditionen und die Boni-Problematik zu verhandeln 
und zu vereinbaren;

• eventuelle Stellenbesetzungslücken zu füllen.

7 Personalentscheide

Bei jedem Personalabbau sind Personalentscheide zu treffen.

Personalabbau-Entscheide ist für alle Beteiligten schwierig, für den Chef, für die 
HR-Abteilung und letztlich für denjenigen, der dem Mitarbeiten den «blauen 
Brief» übergeben muss.

«Personalentscheid 

Bei jedem Personalabbau müssen natürlich die personellen Entscheide getroffen 
werden:

1. Quantitativ des Personalabbaus

• Anzahl der zu entlassenden Personen

2. Funktionaler Aspekt

• Abbau linear in allen Chargen, d.h. von der Chefetage bis zum 
ausführenden Personal

• Abbau schwerpunktmässig und/oder bedarfsbezogen
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3. Qualitativ des Personalabbaus

• Abbau des Unfähigen vor dem Fähigen

• Abbau des weniger Leistungswilligen vor dem Leistungswilligeren

• Abbau des nicht Ertragsreichen vor dem Ertragsreicheren

• Abbau des weniger einen Mehrwert für die Unternehmung  
stiftenden vor dem Mitarbeiter, welcher für das Unternehmen 
einen höheren Mehrwert generiert

• usw.

4. Zeitpunkt des Personalabbaus bzw. der Entlassung

• Alle Betroffenen auf einen bestimmten Zeitpunkt (betrieblich- 
operativ bedingt)

• Unterschiedlich, nach den jeweiligen arbeitsvertraglichen  
Kündigungsfristen auf den nächstmöglichen Termin  
(baldmöglichster Kostenabbau)»

Quelle: https://law.ch/lawinfo/personalabbau-personalrestrukturierungen/
entscheid-und-umsetzung/umsetzung/

8 Entlassung

Die Umsetzung der Personalabbau-Massnahmen erfolgt meistens durch  
HR-Spezialisten und Rechtsberater. Sie werden je nach Ausmass und  
Schwierigkeit der Massnahmen eingesetzt.

Oft kommt die persönliche Betreuung der zu verabschiedenden Mitarbeiter zu 
kurz.

Hiezu werden in Teil 7 («Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses») weitere  
Informationen folgen.

9 Sozialplan

Sobald die Voraussetzungen gegeben sind, ist den scheidenden Arbeitnehmern 
einen Sozialplan anzubieten.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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Ein Sozialplan –  zwingend bei Massenentlassungen (Sozialplanpflicht) – soll 
für die betroffenen Mitarbeiter Härten vermeiden  oder mildern.

Hiezu werden in Teil 6 («Der Sozialplan») weitere Informationen folgen.

10 Outplacement

Als Outplacement wird die vom ehemaligen Arbeitgeber refinanzierte Dienstle-
istung an den ausscheidenden Arbeitnehmer verstanden, professionelle Hilfe für 
die berufliche Neuorientierung in Anspruch zu nehmen.

11 Fazit

Es agieren zwei verschiedene Welten während der Personalabbauzeit:

• Der «Fusionsarbeitgeber» formuliert die Vision und den Weg dahin, 
wobei das gesamte Personal für das Daily Business, das Business Conti-
nuity Management (BCM) und für die Zukunft wichtig ist; der einzelne 
Mitarbeiter und dessen existenzielle Interessen ist – ausser das Topkad-
er – im Momentum der Herkulesaufgabe einer Fusion von untergeord-
neter Bedeutung.

• Der «Fusionsarbeitnehmer» sollte nicht abwarten, sondern intern und 
extern aktiv werden, sein Netzwerk nutzen und nach neuen Heraus-
forderungen suchen.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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1 Die Einleitung

Die Übernahme der CS durch die UBS – unabhängig von der Fusionsform 
(Absorption, Vertragsübernahme etc.) – bringt – wie Teil 1 dargelegt – für die 
Mitarbeitenden der Credit Suisse während der nächsten Monate eine Zeit der 
Unsicherheit.

Dieser Artikel erschien  
am 12.04.2023 auf LAW.CH®
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Agenda – Teil 6: Der Sozialplan

1. Einleitung

2. Sozialplan-Definition

3. Sozialplan-Grundlagen

4. Sozialplan-Arten

5. Sozialplan-Funktion

6. Sozialplan-Voraussetzungen

7. Schranken eines Sozialplans

8. Sozialplan-Checkliste

9. Fazit

2 Sozialplan-Definition

Der Sozialplan ist gemäss OR 335h Abs. 1 eine Vereinbarung, in welcher 
der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer die Massnahmen festlegen, mit denen 
Kündigungen vermieden, deren Zahl beschränkt sowie deren Folgen gemildert 
werden.

3 Sozialplan-Grundlagen

Die Sozialplanpflicht ist geregelt in:

• OR 335h – OR 335k.

Es ist damit zu rechnen, dass für die betroffenen Mitarbeiter ein Sozialplan 
aufgestellt wird

https://law.ch/kontakt/bnl/



Seite 51

4 Sozialplan-Arten

Abhängig von den Sozialplan-Parteien, dem Sozialplan-Inhalt und der Art des 
Zustandekommens wird in Lehre und Rechtsprechung unterschieden in:

• Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft

• Gesamtarbeitsvertrag sui generis, der sog. normativ, d.h. wie ein 
Gesetz, wirkt.

• Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung

• Bilateraler Vertrag, den die betroffenen Mitarbeiter direkt anrufen 
können.

• Vereinbarung direkt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

• Bilateraler Vertrag, welcher zum integrierenden Bestandteil des 
Arbeitsvertrags wird und auf den sich alle betroffenen Mitarbeiter 
berufen können agieren zwei verschiedene Welten während der 
Personalabbauzeit:

5 Sozialplan-Funktion

Ziele und Motive des Sozialplans sind:

• Die Wahrnehmung der sozialen Verantwortung gegenüber den betroff-
enen Mitarbeitern.

Sozialpläne sollen helfen:

• die Folgen von Personalabbau- oder Personalrestrukturierungs- 
Massnahmen auf die betroffenen Mitarbeiter zu mildern (soziale 
Abfederung);

• die Mitarbeiter bei der Neuorientierung zu unterstützen (Re-Integration) 
agieren zwei verschiedene Welten während der Personalabbauzeit.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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6 Sozialplan-Voraussetzungen

a Sozialplanpflicht

Der Sozialplanpflicht unterliegen Arbeitgeber, die

• mindestens 250 Arbeitnehmer beschäftigen und

• beabsichtigen,

• innert 30 Tagen

• mindestens 30 Arbeitnehmer

• aus Gründen zu kündigen,

• die in keinem Zusammenhang mit ihrer Person stehen.

Werden die Kündigungen über eine Dauer von mehr als 30 Tagen verteilt und 
beruhen sie auf dem gleichen betrieblichen Entscheid, werden sie zusammen-
gerechnet.

b Fakultativer Sozialplan

Sozialpläne können auch ohne die Pflicht-Voraussetzungen aufgestellt und 
verabredet werden.

Es gelten dieselben Schranken (siehe hernach) und sie können im Falle einer 
nahen Konkurseröffnung über die Arbeitgeberin paulianisch angefochten 
werden (vgl. SchKG 285 ff.).

Im konkreten Fall der «Grossbanken-Fusion» dürfte diese fakultative Variante 
wohl kaum zur Anwendung gelangen.

7 Schranken eines Sozialplans

Die Sozialplanpflicht findet da ihre Grenze, wo er für das Unternehmen nicht 
mehr finanziell tragbar ist.

Die Schranken sind:

• Keine Unternehmensfortbestand-Gefährdung.

• Vermeidung der Gefährdung weiterer Arbeitsplätze des Unternehmens.
https://law.ch/kontakt/bnl/
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Checkliste

• Geltungsbereich

• Räumlich

• Sachlich

• Persönlich

• Zeitlich

• Arbeitsplatzsicherung/-vermittlung

• Arbeitszeitreduzierung/Arbeitszeitmodelle

• Teilzeitarbeit

• Kurzarbeit

• Frühpensionierung

• Interne und externe Stellenvermittlung

• Outplacement

• care teams

• Fort-/Weiterbildung und Umschulung

• Anspruch

• Art der zulässigen Massnahmen

• Freistellung

• ev. Rückerstattung bei vorzeitigem Austritt

8 Sozialplan-Checkliste

Die Sozialplanpflicht findet da ihre Grenze, wo er für das Unternehmen nicht mehr finanziell tragbar ist.
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• Lohnsicherung/Zahlungen

• Abfindung

• Abgangsentschädigung

• Entlassungsentschädigung

• Sonderzahlungen

• Kostenersatz Umzugskosten

• Härtefonds

• Antrag

• Bewilligungsverfahren

• Entscheid

• Rechtsmittel

• Beendigungsvereinbarungen

• Freistellung

• Aufhebungsvereinbarung

• Konkurrenzverbot

• Arbeitszeugnis

• Arbeitsbestätigung

• Arbeitszeugnis

• Inhalte

• Zustellungszeitpunkt

• Wiedereinstellung

• Frist

• Personalauswahl



• Rückzahlung von Abfindungen

• Wiedereinstellung

• Nahtlose Ersatzstelle

• Kürzung

• Verwendung

• Schriftformabrede

• Inkrafttreten

• Anwendbares Recht

• Gerichtsstand

• ev. Schiedsklausel

• Salvatorische Klausel

Quelle: https://law.ch/wp-content/uploads/002_checkliste-agenda-fuer-so-
zialplan.pdf 

9 Fazit

Für betroffene Mitarbeiter kann ein Sozialplan eine willkommene Milderung 
der Entlassungsfolgen darstellen und die Neuorientierung (Weiterbildung, 
Umschulung, Stellenwechsel) erleichtern.
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https://law.ch/kontakt/bnl/



Grossbanken-Fusion: Die Auflösung des 

Arbeitsrecht

TEIL 7

Seite 56

1 Die Einleitung

Die Übernahme der CS durch die UBS – unabhängig von der Fusionsform 
(Absorption, Vertragsübernahme etc.) – bringt – wie Teil 1 dargelegt – für die 
Mitarbeitenden der Credit Suisse während der nächsten Monate eine Zeit der 
Unsicherheit.

Dieser Artikel erschien  
am 13.04.2023 auf LAW.CH®

Arbeitsverhältnisses
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Beim Stellenabbau ist stets die Ultima ratio die Entlassung, d.h. die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses.

2 Grundsätze des schweizerischen Arbeitsrechts

Agenda – Teil 7: Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses

1. Einleitung

2. Grundsätze des schweizerischen Arbeitsrechts

3. Entlassungs-Definition

4. Entlassungs-Grundlagen

5. Entlassungs-Arten

6. Änderungskündigung

7. Aufhebungsvereinbarung

8. Entlassung

9. Arbeitgeberkündigung

10. Arbeitnehmerkündigung

11. Freistellung

12. Arbeitszeugnis

13. Nachvertragliche Pflichten

14. Entlassungs-Checkliste

15. Fazit

https://law.ch/kontakt/bnl/

Das schweizerische Arbeitsrecht

• basiert auf dem Prinzip der «Kündigungsfreiheit»;

• kennt im Gegensatz zu ausländischen Rechten keinen Bestandesschutz.
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Ausnahmen

Keine Regel ohne Ausnahmen!

Die Gesetzgebung kennt zwei Kündigungsschutzarten:

• den sachlichen Kündigungsschutz

• Der sachliche Kündigungsschutz bezieht sich auf das Kündigung-
smotiv

• Das Kündigungsmotiv soll nicht sein:

• nicht verwerflich und

• nicht missbräuchlich

• siehe: https://law.ch/lawinfo/entlassung-kuendigung/missbrae-
uchliche-kuendigung

• den zeitlichen Kündigungsschutz

• Der zeitliche Kündigungsschutz greift dann ein, wenn die Beendi-
gung des Arbeitsvertrages als unzeitig erscheint

• Das Kündigungsmotiv bleibt dabei unbeachtlich.

• siehe: https://law.ch/lawinfo/entlassung-kuendigung/kuendi-
gung-waehrend-sperrfristen

3 Entlassungs-Definition

Die Kündigung des Arbeitsvertrags beinhaltet eine einseitige Willenserklärung, 
mit welcher der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis  
beenden.

Die Entlassung fokussiert auf die Kündigung des Arbeitgebers; sie ist begrifflich 
negativ konnotiert.

Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist der Oberbegriff für die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung oder einvernehmliche Aufhebung des 
Arbeitsvertrages. Gesetzgebung kennt zwei Kündigungsschutzarten:

https://law.ch/kontakt/bnl/
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4 Entlassungs-Grundlagen

Die Entlassungsgrundlagen sind in der Regel anlassbezogen:

• Kündigung während Probezeit: OR 335b

• Kündigung nach Probezeit: OR 335c ff.

• Kündigung zur Unzeit: OR 336c f.

• Fristlose Kündigung: OR 337 ff.

• Missbräuchliche Kündigung: OR 336 ff.

• Massenentlassung:OR 335d ff.

 

5 Entlassungs-Arten

Die wichtigste Unterscheidung ist jene bei der Kündigung in:

• Ordentliche Kündigung

• Die Kündigungsfristen betragen nach Gesetz:

• 1 Monat im ersten Dienstjahr

• 2 Monate im zweiten bis neunten Dienstjahr

• 3 Monate ab dem zehnten Dienstjahr

• Arbeitgeber und Arbeitnehmer können schriftlich eine abwe-
ichende Regelung treffen, wobei die Kündigungsfrist nicht weni-
ger als einen Monat betragen darf.

• Für weitere Details siehe https://law.ch/lawinfo/kuendigung-ar-
beitsvertrag/kuendigung-des-arbeitgebers/ordentliche-kuendi-
gung/

• Fristlose Kündigung

• Der Arbeitgeber (oder Arbeitnehmer) kann das Arbeitsverhältnis 
jederzeit aus wichtigen Gründen fristlos auflösen.

• Als wichtiger Grund gilt jeder Umstand, der die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber unzumutbar macht. https://law.ch/kontakt/bnl/
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• Eine Unzumutbarkeit liegt in der Regel vor, wenn der Arbeitneh-
mer oder der Arbeitgeber schwere Vertragsverletzungen begeht:

• Arbeitnehmer

• beharrliche Arbeitsverweigerung

• Straftaten zum Nachteil des Arbeitgebers (Tätlich-
keiten, grobe Beleidigungen, Veruntreuung usw.)

• Konkurrenzierung des Arbeitgebers

• Störung des Betriebsfriedens

• Arbeitgeber

• Beharrliche Nichtbezahlung des Lohnes

• Krasse Verletzung der Fürsorge- bzw. Sicherheitsp-
flichten

• etc.

• Risiko

• Vorwurf einer sog. «missbräuchlichen Kündigung», mit Geltend-
machung von Schadenersatz + Genugtuung (bis max. 6 Monat-
slöhne)

• Kündigung Arbeitsvertrag: Missbräuchliche Kündigung

• Einleitung: Missbräuchliche Kündigung/

• Für weitere Details siehe https://law.ch/lawinfo/kuendigung-ar-
beitsvertrag/kuendigung-des-arbeitgebers/fristlose-kuendigung/

• Massenentlassung

• Eine Massenentlassung des Arbeitgebers liegt vor, wenn ein 
Arbeitgeber innert 30 Tagen Kündigungen ausspricht gegen

• 10 Arbeitnehmer in Betrieben, die in der Regel mehr als 
20 und weniger als 100 Arbeitnehmer beschäftigen

• mindestens 10 % der Arbeitnehmer in Betrieben mit in der 
Regel mehr als 100 und weniger als 300 Arbeitnehmern

• mindestens 30 Arbeitnehmer in Betrieben mit in der Regel 
mindestens 300 Arbeitnehmern

https://law.ch/kontakt/bnl/
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• Weitere Erfordernisse

• Konsultation der Arbeitnehmervertretung

• Anzeige ans kantonale Arbeitsamt

• Für weitere Details siehe https://law.ch/lawinfo/kuendi-
gung-arbeitsvertrag/kuendigung-des-arbeitgebers/masse-
nentlassung/

 

6 Änderungskündigung

Eine Änderungskündigung ist die Arbeitsvertragskündigung des Arbeitgebers 
verbunden mit dem Angebot, einen neuen Arbeitsvertrag zu veränderten  
Bedingungen zu schliessen (Verknüpfung von Antrag auf Vertragsänderung und 
Kündigung).

Für weitere Details siehe: 

• https://law.ch/lawinfo/aenderungskuendigung/

7 Aufhebungsvereinbarung 

Ein Aufhebungsvertrag ist eine Vereinbarung, mit welcher der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer einvernehmlich die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
regeln.

Für weitere Details siehe: 

• https://law.ch/lawinfo/arbeitsrecht/kuendigung-entlassung-beendi-
gung-arbeitsverhaeltnis/aufhebungsvereinbarung/

8 Entlassung

Die Entlassung (konnotierter Begriff für Arbeitgeberkündigung) hat nicht nur 
arbeitsrechtliche Folgen, sondern auch vorsorge-, sozialversicherungs- und 
steuerrechtliche Wirkungen.

Für weitere Details siehe: 

• https://law.ch/lawinfo/entlassung-kuendigung/

https://law.ch/kontakt/bnl/
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9 Arbeitgeberkündigung 

Wird die Kündigung des Arbeitsvertrages durch den Arbeitgeber ausgespro-
chen, wird allgemein von einer sog. «Arbeitgeberkündigung» gesprochen.

Für weitere Details siehe: 

• https://law.ch/lawinfo/kuendigung-arbeitsvertrag/kuendigung-des-ar-
beitnehmers/

10 Arbeitnehmerkündigung 

Wird die Kündigung des Arbeitsvertrages durch den Arbeitnehmer ausgespro-
chen, wird allgemein von einer sog. «Arbeitnehmerkündigung» gesprochen.

Für weitere Details siehe: 

• https://law.ch/lawinfo/kuendigung-arbeitsvertrag/kuendigung-des-ar-
beitnehmers/

11 Freistellung 

Bei der Freistellung verzichtet der Arbeitgeber auf die weitere Arbeitsleistung 
des Arbeitnehmers bis zum Ablauf der Kündigungsfrist; entscheidend ist weiter, 
ob der Arbeitnehmer während einer bestimmten Zeit oder bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses keine Arbeitsleistung zu erbringen hat (+ Ferien bezie-
hen kann/soll) bzw., ob er sich zur Verfügung des Arbeitgebers zu halten hat; 
bei einer Freistellung werden die übrigen Rechte und Pflichten sowie insbe-
sondere die Lohnfortzahlungspflicht nicht tangiert.

Für weitere Details siehe: 

• https://law.ch/lawinfo/freistellung/

https://law.ch/kontakt/bnl/
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12 Arbeitszeugnis 

Das Arbeitszeugnis gilt als privat-schriftliche Urkunde des Arbeitgebers, in 
welcher er die Personalien des Arbeitnehmers, die Art und die Dauer des  
Arbeitsverhältnisses wiedergibt und sich wohlwollend über seine Leistungen 
und sein Verhalten äussert.

Für weitere Details siehe: 

• https://law.ch/lawinfo/freistellung/

 12 Arbeitszeugnis 

Das Arbeitszeugnis gilt als privat-schriftliche Urkunde des Arbeitgebers, in 
welcher er die Personalien des Arbeitnehmers, die Art und die Dauer des  
Arbeitsverhältnisses wiedergibt und sich wohlwollend über seine Leistungen 
und sein Verhalten äussert.

Für weitere Details siehe: 

• https://law.ch/lawinfo/arbeitszeugnis/

13 Nachvertragliche Pflichten 

Die nachvertraglichen Pflichten treffen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit- 
nehmer:

• Arbeitgeber

• Begründung der Kündigung

• Einsichtsgewährung in das Personaldossier des Arbeitnehmers

• Verpflichtung, dem Arbeitnehmer das berufliche Fortkommen 
nicht zu erschweren

• Ausstellung notwendiger Bestätigungen

• zB Lohnausweis

• zB Arbeitgeberbestätigung für die Arbeitslosenkasse

• Leistung von Lohnnachgenuss bei Tod des Arbeitnehmers an 
dessen Angehörige, denen gegenüber der Arbeitnehmer  
unterstützungspflichtig war

https://law.ch/kontakt/bnl/
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• Versicherungspflicht (vgl. UVG 69)

• Weitergabe der Unfallversichererinformationen an den Arbeit-
nehmer

• mittels Informationsschreibens

• Hinweis auf die Abredeversicherung

• Fürsorgepflicht

• Datenschutz / Persönlichkeitsschutz

• Ausstellung eines Schlusszeugnisses

• Erteilung von Referenzauskünften

• Arbeitnehmer

• Treuepflicht

• Geheimhaltungspflicht

• Wahrung eines strafbewehrten Berufsgeheimnisses  
(Bankgeheimnis, Anwaltsgeheimnis, Arztgeheimnis etc.)

• Beachtung eines Konkurrenzverbotes und eines allf.  
Kundenabwerbeverbots (OR 340 – OR 340c)

• Mitarbeiterabwerbeverbot.

14 Entlassungs-Checklisten 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer könnten folgende Checklisten hilfreich sein:

Checkliste

Special für Arbeitgeber: Agenda des Kündigungsschutzes

Bei Kündigung stehen oft folgende Themen auf der Traktandenliste:

• Kündigungsfristen

• Begründung der Kündigung

• Missbräuchliche Kündigung
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• Sperrfristen

• Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit/Unfall/
Schwangerschaft

• Fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber

• Fristloses Verlassen der Stelle durch den Arbeitnehmer

Checkliste

Special für Arbeitgeber: Entlassungen nicht einziges Mittel für 
Ausgabensenkung 

Die Unternehmer haben teils bessere Optionen, die sogar die Mitarbeitermoti-
vation steigern, wobei die Mitarbeiter auch mitmachen müssen und in der Regel 
auch mitmachen:

• Längere Arbeitszeiten bei gleichem Gehalt

• Umwandlung von Voll- in Teilzeitarbeit

• Arbeitszeit- und Verdienstreduktion um je 10, 15 oder 20 %

• Flexible Arbeitszeiten einführen, aber auch gleichzeitig Teile des 
Fixgehaltes variabel und vom Erfolg abhängig gestalten (Mitarbeiter 
geben einen Teil ihres fixen Lohnes zugunsten der variablen Vergütung 
auf, haben aber die Chance, dass sie bei übertroffenen Zielen mehr 
erhalten als vorher)

• Wichtig: präzise Zielvereinbarungen

• „Klammerziele“: Beiträge für das Team, den Bereich oder das 
Gesamtunternehmen verabreden

• Vorteil: 5 – 15 % Reduktion der gesamten Personalkosten

• Nachteil: Komplexität, Fallstricke in Gesetz oder GAV

• Überbetrieblicher Personalpool mit Personalverleih
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• Strategisches Personalmanagement

• (kurzfristige) Sparmassnahmen bei

• Nebenkosten

• Freiwilligen Sozialleistungen

• Einsparmöglichkeiten: 40 – 60 %.

• Achtung:

• Zitrone nicht zu fest auspressen

• Arbeitnehmer müssen sich mit der Unternehmung

identifizieren und an die Zukunft glauben

• Vernachlässigung der langfristigen Personalpolitik

• Abbau von Überstundenguthaben

• Einführung von Kurzarbeit

• Feriengestaltung

• Unbezahlter Urlaub

• Betriebsferien

• Weiterbildungsurlaub

• Insourcing

• Personaleinsatz für Reparatur und Erneuerung

• Personaleinsatz für Unterhalt (zB Gartenarbeiten)

https://law.ch/kontakt/bnl/
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Checkliste

Special für Arbeitgeber: Trennungsgespräche 

Jeder tut sich schwer, Mitarbeitern die Nachricht vom Ende der Zusammen- 
arbeit angemessen mitzuteilen!

Dennoch gibt es einige Regeln wie das Vorgehen fair und respektvoll gestaltet 
werden kann:

To do’s

• Kündigen ist Chefsache

• Vertreter der Personalabteilung kann dabei sein

• Aber keine Delegation, insbesondere nicht der Entlassung-
serklärung

• Gute Vorbereitung

• Wer führt das Gespräch? Immer der Fachvorgesetzte!

• Wo findet das Gespräch statt? Im Chefbüro  
(man fühlt sich besser als im unpersönlichen Sitzungszimmer)

• Zeitpunkt? Am besten vormittags am Wochenanfang! So hat der 
Betroffene auch Gelegenheit sich Beratung zu suchen.

• Checkliste für die Besprechungspunkte erstellen

• ev. Beratung durch einen Arbeitsrechtler

• Kündigungsbegründung festlegen

• Kündigungsschreiben und ev. Freistellungserklärung  
(samt Quittung für die Rückgabe der Arbeitgeber- 
Gegenstände) vorbereiten lassen

• Historie, die zur Kündigung führte

• Prozedere für den Vollzug des Austritts

siehe

• Muster Informationsschreiben Versicherungen

• Kontrollblatt für Arbeitgeber: Austritt eines Arbeitnehmers

• Gute Gesprächsführung

Quelle: https://law.ch/lawinfo/entlassung-kuendigung/specials/
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15 Fazit 

Nach einer Arbeitsvertragskündigung, sei es durch den Arbeitgeber oder den 
Arbeitnehmer wird empfohlen, eine Standortbestimmung der jeweiligen Rechte 
und Pflichten zu machen und die nächsten Schritte zu überlegen: 

• Arbeitnehmer

• Abklärung Ferienguthaben

• Stellensuche

• Organisation Bewerbungsgespräche

• Arbeitsvertragserfüllung bis zum Vertragsende

• Prüfung und Wahrung der nachvertraglichen  
Arbeitnehmerpflichten

• usw.

• Arbeitgeber

• Abklärung Ferienguthaben des scheidenden Arbeitnehmers

• Ggf. Suche eines neuen Mitarbeiters

• Organisation Bewerbungsgespräche

• Arbeitsvertragserfüllung bis zum Vertragsende

• Versicherungspflicht (vgl. UVG 69)

• Weitergabe der Unfallversicherer-Informationen an den  
Arbeitnehmer

• mittels Informationsschreibens

• Hinweis auf die Abrede-Versicherung

• Prüfung und Wahrung der nachvertraglichen  
Arbeitgeberpflichten

• etc.

https://law.ch/kontakt/bnl/
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Weiterführende Informationen 

• Umstrukturierung

• https://law.ch/lawinfo/umstrukturierung-von-gesellschaften

• https://law.ch/lawinfo/betriebsuebernahme

• https://law.ch/lawinfo/unternehmensspaltung/

• https://law.ch/lawinfo/ausgliederung/

• Fusion

• https://law.ch/lawinfo/unternehmensfusion/formen-der-fusion/
unechte-fusion/

• https://law.ch/lawinfo/unternehmensfusion/

• Vermögensübertragung

• https://law.ch/lawinfo/vermoegensuebertragung/

• Unternehmensspaltung

• https://law.ch/lawinfo/unternehmensspaltung

• Betriebskontinuitäts-Management (Business Continuity Management 
(BCM))

• https://www.business.ch/management/business-continuity-man-
agement-bcm

• Fusionsbegleitung

• Change Agent

• https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Blog/
Posts/2021/03/Change-Management-1001-was-fuer-
Skills-es-braucht

• https://job-wizards.com/de/change-agent-transforma-
tion-als-beruf/

• Arbeitsrecht

• Change Agent

• https://job-wizards.com/de/change-agent-transforma-
tion-als-beruf/
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• Arbeitsrecht

• https://law.ch/lawinfo/arbeitsrecht/

• Arbeitgeberfürsorge

• https://law.ch/lawinfo/arbeitgeberfuersorge/

• Personalabbau

• https://law.ch/lawinfo/personalabbau-personalrestruktu-
rierungen/

• Versetzung

• https://law.ch/lawinfo/versetzung/anwendungsfalle/

• https://law.ch/lawinfo/versetzung/

• https://law.ch/lawinfo/versetzung/vereinbarte-versetzu-
ng/

• https://law.ch/lawinfo/versetzung/versetzung-durch-weis-
ung/

• https://law.ch/lawinfo/versetzung/versetzung-mittels-an-
derungskundigung/

• Massenentlassung

• https://law.ch/lawinfo/massenentlassung/Änderungskün-
digung

• https://law.ch/lawinfo/aenderungskuendigung/

• Sozialplan

• https://law.ch/lawinfo/sozialplan/

• Vergütungssysteme

• https://law.ch/lawinfo/verguetungssysteme

• https://law.ch/lawinfo/mitarbeiterbeteiligungen/beteili-
gungsreglement/einfuehrung-mitarbeiterbeteiligung/

• https://law.ch/lawinfo/bonusrecht/

• Änderungskündigung
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• https://law.ch/lawinfo/aenderungskuendigung/

• Aufhebungsvereinbarung

• https://law.ch/lawinfo/arbeitsrecht/kuendigung-ent-
lassung-beendigung-arbeitsverhaeltnis/aufhebungsverein-
barung/

• Entlassung

• https://law.ch/lawinfo/entlassung-kuendigung/

• Arbeitgeberkündigung

• https://law.ch/lawinfo/kuendigung-arbeitsvertrag/kuendi-
gung-des-arbeitgebers/

• Arbeitnehmerkündigung

• https://law.ch/lawinfo/kuendigung-arbeitsvertrag/kuendi-
gung-des-arbeitnehmers/

• Freistellung

• https://law.ch/lawinfo/freistellung/

• Arbeitszeugnis

• https://law.ch/lawinfo/arbeitszeugnis

https://law.ch/kontakt/bnl/
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